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Anlage zur Satzung

EHRENORDNUNG
des Turn- und Sportvereins Münchingen 1925 e.V.
Die Ehrung von Mitgliedern des Vereins ist Ausdruck von Dank und Anerkennung für Verdienste um die 

Entwicklung und Förderung des Vereins. Der Stellenwert eines Vereins in der Öffentlichkeit misst sich vor 

allem an seinem sportlichen und sozialen Engagement. Der Erfolg ist um so größer, je mehr die Mitarbeiter 

für besondere Treue und Leistungen motiviert werden können. Dazu dienen die Ehrungen. Ehrungen 

werden öffentlichkeitswirksam vollzogen.

1. Mitgliedsnadel

Die einfache und jahrelange Mitgliedschaft im Verein wird durch Mitgliedsnadeln

in verschiedenen Abstufungen besonders gewürdigt, und zwar ab dem Eintritt in den Verein

in Bronze: bei 25jähriger Mitgliedschaft, 

in Silber: bei 40jähriger Mitgliedschaft,

in Gold: bei 50jähriger Mitgliedschaft.

Besondere Ehrungen kann der Verein bei Mitgliedschaften über 50 in 5- jährigen Schritten aussprechen, um 

auch diesen Mitgliedern für ihre außergewöhnlich lange Treue und Förderung durch eine Aufmerksamkeit 

zu danken. 

2. Vereinsehrennadel /-medaille

für ehrenamtlich Aktive, Sportler und Mitarbeiter, gerechnet ab dem 14. Lebensjahr,

In Bronze:  5 Jahre 

in Silber:  10 Jahre

in Gold:    15 Jahre

Für besondere, herausragende Verdienste kann der Verein zudem die Ehrenmedaille verleihen. 

Bei Mitgliedern, die für Vereinsehrennadeln vorgeschlagen werden, ist es nicht erforderlich, dass diese 

bereits eine Nadel einer niedrigeren Stufe erhalten haben.

Bronzene und silberne Nadeln werden im Rahmen der Abteilungsversammlung durch einen der Vorstände 

oder den Abteilungsleiter verliehen, Goldene und Ehrenmedaille im Rahmen der Mitgliederversammlung 

bzw. Jahresfeiern.

Eine Vereinsehrennadel/- medaille kann von jeder Abteilung oder von jedem Mitglied des 

Vereinsausschusses über den Vereinsausschuss oder den Ehrenrat beantragt werden. Die 

Vereinsehrennadel in Silber oder Gold sowie die Ehrenmedaille kann auch Nichtmitgliedern verliehen 

werden. Dem Antrag ist eine ausführliche Begründung beizufügen. Die Verleihung erfolgt nach Beratung im 

Vereinsausschuss. In besonderen Fällen kann auch der Ehrenrat Ehrungen vornehmen. Jede Ehrung wird 

durch eine vom Vereinsvorsitzenden unterzeichnete Urkunde beglaubigt.
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3. Ehrenmitgliedschaft

Die Ehrenmitgliedschaft kann ordentlichen Mitgliedern verliehen werden, die in vorbildlicher Haltung und 

Treue über mehr als ein Jahrzehnt im Verein mitgearbeitet und überaus große Verdienste um den Verein 

haben. Die Auswahl und Entscheidung trifft der Vereinsausschuss. Dem Antrag ist eine ausführliche 

Begründung beizufügen. Die Verleihung erfolgt entweder in einer Mitgliederversammlung oder einer 

anderen geeigneten festlichen Veranstaltung. 

4. Ehrenvorstand

kann nur werden, wer sich im Vorstand über mehr als ein Jahrzehnt bewährt hat, nicht mehr dem Vorstand 

angehört, jedoch auch weiterhin am Vereinsleben teilnimmt und gewillt ist, die Belange des Vereins durch 

Rat und Tat zu fördern. Der Ehrenvorstand hat das Recht, an allen Sitzungen und Versammlungen des 

Vereins beratend teilzunehmen. Er hat kein Stimmrecht im Vereinsausschuss. Die Verleihung erfolgt durch 

Beschluss einer Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vereinsausschusses. 

Ehrenmitglieder und Ehrenvorstand sind beitragsfrei gestellt und bei Veranstaltungen vom Eintrittsgeld 

befreit.

5. Sportlerehrungen

Die Stadt Korntal- Münchingen zeichnet im Rahmen einer Sportlerehrung verdiente Vereinsmitglieder für 

herausragende sportliche oder ehrenamtliche Leistungen gemäß den Richtlinien zur Sportlerehrung der 

Stadt Korntal- Münchingen aus. Das Vorschlagsrecht obliegt den einzelnen Abteilungen, die Meldungen 

erfolgen über die Geschäftsstelle und werden an den Auslober weitergeleitet. Die einzelnen Abteilungen 

sind für das Erscheinen der zur Sportlerehrung Vorgeschlagenen zuständig, bei Fernbleiben eines zu 

Ehrenden sind sowohl der Veranstalter als auch die Geschäftsstelle in Kenntnis zu setzen.

Diese Ehrenordnung ersetzt die bisherige 
Anlage zur Satzung vom September 1977, 

Dezember 1982, ergänzt im März 2009. 

Beschlossen an der Mitgliederversammlung am 6. März 2009

gez. V. Staiger, 1. Vorsitzender
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